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1. Teil: Einleitung

Ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen marktbeherrschende
Unternehmen durch Art. 82 EGV gezwungen werden können,

Wettbewerbern den Zugang zu ihren wesentlichen Einrichtungen zu
gewähren, gehört in jüngster Zeit zu den am lebhaftesten erörterten Fragen

des Europäischen Kartellrechts1. Soweit ersichtlich hat erstmalig die
Europäische Kommission in ihren Entscheidungen der sogenannten

Hafenfälle2 den Begriff der „essential facility“ im Europäischen
Wettbewerbsrecht verwendet. Darauf Bezug nehmend war sobald die Rede

von der Rezeption der im US-amerikanischen Recht angesiedelten „essential
facility doctrine“ in das Europäische Wettbewerbsrecht.

Das Grundmuster der mit dieser Bezeichnung titulierten
Sachverhaltskonstellationen ist dadurch gekennzeichnet, daß ein

Unternehmen mittels der Kontrolle über eine wesentliche Einrichtung den
Zugang zu einem abgeleiteten Markt kontrolliert. Wollen nun andere

Unternehmen auf diesem Markt tätig werden, sind sie auf die Nutzung dieser
Einrichtung angewiesen. Handelt es sich bei dem Einrichtungsinhaber

darüber hinaus um ein vertikal integriertes Unternehmen, also ein solches,
welches selbst auf dem abgeleiteten Markt tätig ist, liegt die Reaktion auf das

Zugangsersuchen auf der Hand: Der Einrichtungsinhaber wird den Zugang
verweigern. Fraglich ist nun, inwiefern ein derartiges Verhalten als

mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung i.S.d. Art. 82
EGV bewertet werden muß, oder, anders formuliert, unter welchen

Voraussetzungen der Zugangsbegehrende die Nutzung der jeweilig in Rede
stehenden Einrichtung verlangen kann.

1 Vgl. zu dieser Einschätzung: Fleischer/Weyer, WuW 1999, S. 350.
2 B&I ./. Sealink, KommE (11.06.1992), im ABlEG nicht veröffentlicht. Vgl. jedoch:
CMLR 1992/ 2, S. 255 ff. bzw. die Kurzbeschreibung in: Kommission, XXII. Bericht über
die Wettbewerbspolitik (1992), S. 121 f.; Sea Containers ./. Stena Sealink, KommE
(21.12.1993), ABlEG. 1994 Nr. L 15, 8 ff.; Hafen von Rødby, KommE (21.12.1993),
ABlEG 1994 Nr. L 55, 52 ff.
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Mit Hilfe der „essential facility“-Doktrin genannten
Prüfungsvoraussetzungen kann nun einerseits für eine extensive3,

andererseits für eine restriktive4 Öffnungspflicht des jeweils betroffenen
Unternehmens plädiert werden. Fraglich ist aber nicht nur die Reichweite

eines in Betracht kommenden Zugangsbegehrens. Vielmehr bedarf es vorab
der Klärung, ob eine Lösung dieser Frage durch Übertragung der US-

amerikanischen „essential facility doctrine“ in das Europäische Recht in
Betracht kommt5. Dies erfordert eine Analyse der diesbezüglichen

Rechtsprechung in den Vereinigten Staaten, die Gegenstand des ersten Teils
ist.

Neben der Frage der Übertragungsmöglichkeit der Doktrin in das
Europäische Recht wird im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit die

europäische Entscheidungspraxis im Hinblick auf den Zugang zu
wesentlichen Einrichtungen untersucht. Entsprechend werden die

maßgeblichen Entscheidungen der Kommission einerseits, die Urteile des
EuGH andererseits analysiert. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das

Urteil im Fall Magill6 gelegt. Dies geschieht nicht nur deswegen, weil dieses
Urteil – als erste Entscheidung des EuGH zu diesem Problemkreis – teilweise

als Rezeption der US-amerikanischen „essential facility doctrine“ gewertet
wird7, sondern insbesondere auch aus dem Grund, daß die

Sachverhaltskonstellation schwierige Fragen bezüglich des Verhältnisses
zwischen Immaterialgüterrechtschutz auf der einen und Wettbewerbsregeln

auf der anderen Seite aufwirft. Da eine auch nur ansatzweise auf Klärung

3 Markert, WuW 1995, S. 560, 571 spricht in diesem Zusammenhang von einer
„Zauberformel“.
4 Nach Deselaers, EuZW 1995, S. 563, 567 führt hingegen das „Schmarotzen an einer
fremden Leistung“ auch über die „essential facility“-Doktrin nicht zu einem von Art. 82
EGV geschützten Verhalten.
5 Die Brisanz dieser Fragestellung ergibt sich im übrigen daraus, daß weder der Federal
Supreme Court noch der EuGH jemals ausdrücklich auf die Doktrin eingegangen sind.
6 EuGH, Rs. C-241/ 91 P und C-242/ 91 P (06.04.1995), Slg. 1995, I-743 ff.
7 So: Deselaers, EuZW 1995, S. 563; Emmerich, FS-Söllner 2000, S. 273, 277; Emmerich,
HdB. des EU-Wirtschaftsrechts, H.I, Rdn. 379; Haag, Schwarze 1999, S. 57, 64;
Mailänder, FS-Schmidt 1997, S. 271, 276; Möschel, Immenga/Mestmäcker, Art. 86, Rdn.
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gerichtete Erörterung dieses komplexen Spannungsverhältnisses vermessen
wäre, wird versucht, die konkret auftretenden Schwierigkeiten vor dem

Hintergrund der dieser Arbeit zugrundeliegenden Problematik zu bewerten.

Das besondere Erfordernis der Erörterung der Problematik des Zugangs zu

wesentlichen Einrichtungen im Europäischen Recht ergibt sich im übrigen
aus den in den letzten Jahren erfolgten Liberalisierungsbemühungen der

Europäischen Gemeinschaft. Die Deregulierung der entsprechenden
Wirtschaftsbereiche würde nämlich ihr Ziel verfehlen, wenn die

marktbeherrschenden Unternehmen ihre Einrichtungen im freien Wettbewerb
wettbewerbswidrig nutzen könnten. Wesentliche Bedeutung kommt dem

Zugang zu wesentlichen Einrichtungen aber auch im Hinblick auf die
sogenannte „new economy“ zu8. Bei der Beantwortung der Frage nach der

Rechtmäßigkeit einer Zugangsverweigerung könnte einer „essential facility“-
Doktrin mithin große Bedeutung zukommen.

Entsprechend muß es Ziel der vorliegenden Untersuchung sein, einen Beitrag
zur Ausfüllung der bereits entwickelten Voraussetzungen eines Anspruchs

auf Zulassung zu einer wesentlichen Einrichtung im Europäischen Recht zu
leisten. Eine Konkretisierung der Prüfungsvoraussetzungen erscheint dabei

nicht zuletzt auch im Hinblick auf die im Rahmen der Sechsten GWB–
Novelle eingeführte Vorschrift des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB wünschenswert;

dies um so mehr, als im Regierungsentwurf ausdrücklich auf die
Entwicklungen im Europäischen Recht Bezug genommen wurde9. Im vierten

Teil der Arbeit soll mithin versucht werden, Anwendungsbereich und
Prüfungsvoraussetzungen einer „essential facility“-Doktrin zu konkretisieren.

260; Nicolaysen, S. 256; Pilny, GRUR Int. 1995, S. 954, 956; Ridyard, ECLR 1996,
S. 438, 446.
8 Vgl. unten: „Rechtslage im Recht der Europäischen Gemeinschaften“.
9 BT-Drucks. 13/ 9720.




